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Eidg. Feldschiessen 2010  300 m und 25/50 m 
 

1.  Grundlagen 

- Die folgenden SSV „Reglement und Ausführungsbestimmungen über das Eidgenössische 
Feldschiessen 300m-25/50m“: 

- 3.10.01d Reglement über das Eidg. Feldschiessen 300m-25/50m (Ausgabe 2005) 
- 3.10.02d Anhang 1 Rangierung für das Eidg. Feldschiessen (Ausgabe 2005)  
- 3.10.03d Anhang 2 Auszeichnungen Gewehrschiessen (Ausgabe 2005) 
- 3.10.04d Anhang 2 Auszeichnungen Pistolenschiessen (Ausgabe 2005) 
- 3.10.06d Anhang 6 Umrechnungstabelle Pistole FS50m  FS 25m 
- Weisungen des LKSV für die dezentralisierte FS-Organisation in den Ämtern (Ausgabe 

01.01.1996) 
- Zusammenstellung der Feldschiessplätze 2009-2011 mit dem Organisator und den zuge-

teilten Vereinen vom Januar 2010 
- Reglement LKSV für Auszeichnungen EFS 300 m / 25/50 m (Ausgabe 1997) 

2. Daten  

- Freitag, Samstag und Sonntag  04. – 06. Juni 2010 

3.  Schiessplätze 300 m und 25/50 m 

- Die Amtsfeldchefs (AFC) legen mit den Vereinen die definitiven FS-Schiessplätze bis 
25.01.2010 fest. Als Grundlage dient die Zusammenstellung der FS-Schiessplätze 2009-
2011. 

4. Organisation 

- Nebst den offiziellen Daten verlangt der LKSV, dass pro Schiessplatz mindestens ein 

vorgezogenes Feldschiessen angeboten wird, wobei dieses mindestens eine Woche vor 
den offiziellen Feldschiessdaten abzuhalten ist. 

- Am Sonntag, 06. Juni soll auf allen Plätzen das Schiessen um 12.00 Uhr beendet sein. 

- Am Dienstag, 20. April 2010 findet im Hotel Kreuz, Inwil um 19:30 Uhr ein Instruk-

tionsrapport des Chefs Feldschiessen LKSV statt. Sämtliche organisierenden Vereine 
haben mit dem Chef Abrechnung und einem weiteren Funktionär daran teilzunehmen. Die 
AFC geben ämterspezifische Detailinformationen weiter. 

- Die Schiessplatz-Organisatoren erstellen in Absprache mit den zugeteilten Vereinen die 
Einladung (Tagesbefehl). Den Vereinen ist die nötige Anzahl abzugeben, damit alle mögli-
chen Teilnehmer bedient werden können. 

- Die Einladung hat zu enthalten: 
o Ort, Datum und Schiesszeiten der Vor- und Hauptschiessen 
o Schiessprogramme 300 m und 25/50 m 
o Kriterien für die Auszeichnungen und Anerkennungskarten 
o Die Schiessplätze senden per Mail bis spätestens Ende April 2010 je ein Exemplar der 

Einladung an den AFC oder bringen diese an den Instruktionsrapport mit.  



 

 

5. Abrechnung und Berichterstattung 

- Alle Schiessplätze haben mit der vom SSV zur Verfügung gestellten Software von Shotof-
fice die Resultate zu erfassen und die Abrechnung zu erstellen 

- Die Abrechnungsbüros der Schiessplätze 300 m und 25/50 m erstellen zu Handen der 
AFC folgende Unterlagen: 
o Datenträger (CD/USB-Stick) mit den Abrechnungsdaten gemäss Handbuch 

Shot Office „Schiessplatzversion Feldschiessen“ Ziffer 7.8.1 (Gewehr) resp. Ziffer 
8.8.1 (Pistole) 

o Ranglisten und Statistiken in Papierform gemäss Vorgabe Amtsfeldchef 
o Abrechnung über abgegebene Auszeichnungen (Kränze + Karten); Rückgabe der 

überzähligen Kranzabzeichen und Anerkennungskarten 

- Bis 13.00 Uhr sollen die Absendarbeiten abgeschlossen sein 

- Bis 14.00 Uhr sind die kontrollierten Absendunterlagen dem verantwortlichen Funktionär 
zu übergeben 

- Der AFC ist für die unverzügliche Weiterleitung aller Unterlagen an das kantonale Abrech-
nungsbüro verantwortlich! 

- Mit Unterstützung des CFS-LKSV und der AFC koordiniert der Pressechef LKSV die kan-
tonale und regionale Berichterstattung 

6.  Kantonales Abrechnungsbüro 

- Datum: Sonntag, 06. Juni 2010, besetzt ab 14.00 Uhr 
- Ort: Weihermatte 14, 6147 Altbüron 
- Telefon: 079 633 71 80 
- E-Mail: niklauskoch@bluewin.ch   

7.  Verschiedenes 

- Die Sektionen bezahlen den durchführenden Vereinen innert 10 Tagen nach dem Eidg. 

Feldschiessen Fr. 3.50 pro Teilnehmer, sofern keine andern örtlichen Abmachungen be-
stehen. 

- Die Ansprüche auf Munitionskostenvergütung für Jugendliche sind gemäss Weisung auf 
der Homepage www.lksv.ch einzureichen (bis 30. Juni 2010) 

- Die Vereine sind angehalten, durch gezielte Werbung wie Jahresprogramm, Werbeplaka-
te, öffentliche Anschläge und Karten für einen Grossaufmarsch zum Eidg. Feldschiessen 
2010 beizutragen! Die zur Verfügung gestellten und vom LKSV bezahlten Werbeunterla-
gen sind vollständig und sinnvoll einzusetzen. 

Der Kantonalvorstand dankt allen Funktionären für den grossen Einsatz und wünscht Ihnen 
ein erfolgreiches und unfallfreies Eidg. Feldschiessen! 

Achten Sie auf die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen ! 

Vor und nach dem Schiessen -  Verschluss offen 

  -  Magazin nicht eingesetzt 

  -  Lauf- und Entladekontrolle 

 
 
 
 

Januar 2010 Luzerner Kantonalschützenverein 
  
  
  
 Niklaus Koch, Chef Feldschiessen 

mailto:niklauskoch@bluewin.ch
http://www.lksv.ch/

